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In seiner "Theorie des Eigentums" (1866) unterzieht
Pierre-Joseph Proudhon das kapitalistische Eigentum einer
wissenschaftlichen und politischen Grundsatzkritik. Deren
Aktualität erweist sich besonders da, wo er es als Instrument
wachsender wirtschaftlicher und politischer Macht und als
Gegenstand immer schärferer innergesellschaftlicher Kon-
flikte charakterisiert. Mit dieser Kritik verbindet Proudhon
sein Konzept einer sozial orientierten Organisation des
Eigentums in "einer auf dem Reziprozitätsprinzip basieren-
den Ökonomie" (Gerhard Senft), das mit dieser Übersetzung
zur Diskussion gestellt wird.

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) geb. in Besançon; Drucker, 
Publizist, Herausgeber mehrerer Zeitungen; engagiert für die
Revolution von 1848 und Mitglied der Nationalversammlung;
Verfasser zahlreicher sozialreformerischer Bücher und politischer
Artikel; Tod in Passy bei Paris.
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1 Land grabbing – das „Grapschen“
nach wertvollen Böden

Mitte November 2010 fand in Berlin eine
Konferenz der Partei Bündnis 90/Die Grünen mit
dem Titel „BodenLos“ statt. Thema war das po-
puläre „land grabbing“ – die unrechtmäßige oder
illegitime Landaneignung – und was dagegen
getan werden könnte. Gewiss ist der aktuelle
Trend, dass fremde Staaten und internationale
Konzerne Land aufkaufen, nur die Spitze des Eis-
berges. Innerhalb einzelner Länder findet bereits
häufig land grabbing statt, beispielsweise wenn
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern den Interessen
nationaler Konzerne entgegenstehen und von
ihrem Land vertrieben werden. Land grabbing
wirft vielschichtige Aspekte auf wie etwa: Aus-
ländische Investoren und schwache Governance-
Strukturen (Beispiele: Madagaskar, Äthiopien und
Angola); das Spannungsverhältnis zwischen Land-
reformen und der Industrialisierung der Agrar-
wirtschaft (Beispiele: Brasilien und Paraguay);
„Die neue Landnahme“/Peak Soil als Herausfor-
derungen und Fallstricke für die deutsche und
internationale Entwicklungszusammenarbeit (Bei-
spiel: Kambodscha; siehe dazu unten mehr) so-
wie das Phänomen der „Landnahme“ in Deutsch-
land als Gefahr und gleichzeitig Chance der
Investitionen in Ackerböden. 

Land grabbing und ungleiche Landverteilung
sind nicht nur ein Problem in den Entwicklungs-
ländern. Auch in Osteuropa (z.B. Polen) sowie in
Deutschland, z.B. in Mecklenburg-Vorpommern
und Ostfriesland, sind derzeit massive Landauf-
käufe zu beobachten mit der Folge, dass kleine
Agrarbetriebe zugrunde gehen könnten.1 „Das
Prinzip ist das Gleiche. Die Triebfedern sind die
Gleichen. Dennoch sind die Auswirkungen von land
grabbing hierzulande und in Entwicklungsländern
nicht zu vergleichen. Überall verlieren Bauern den
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Zugang zu Land und werden zum Aufgeben ge-
zwungen. Hier werden sie schlimmstenfalls in
Hartz IV gedrängt, anderswo kann der Verlust der
eigenen Scholle den Tod bedeuten“, so der Bun-
destagsabgeordnete Thilo Hoppe in seinem Eröff-
nungsreferat der „BodenLos“-Tagung. Ländliche
Armut, geringe Produktivität der lokalen bäuer-
lichen Landwirtschaft und die Vernachlässigung
der ländlichen Entwicklung erzeugen eine ver-
zweifelte Bevölkerung, die für gewaltsame Zwecke
mobilisiert werden könnte. Das Risiko, schlum-
mernde Konflikte zu wecken und zu verschärfen,
ist hoch, weil land grabbing oft in Ländern mit
defizitären Governance-Strukturen stattfindet.2

2 Dimensionen des land grabbings

Die neue Form der Landnahme macht somit
auch vor Deutschland und Süd-Europa (Beispiel:
Wanderarbeiter in Spanien) nicht halt. Besonders
deutlich manifestiert sie sich indessen in Äthio-
pien, Brasilien, Kambodscha, Kamerun, Madagas-
kar, Mali, Mongolei, Mosambik, Laos, Südsudan,
Sambia, Tansania, Uganda und Vietnam. Berichte
großflächiger Landaneignungen durch private und
staatliche Investoren häufen sich; bei der Wie-
dergabe von Flächenangaben aus den zu Grunde
liegenden Pachtverträgen und „Foreign Direct
Investment“ (FDI)-Vereinbarungen ist allerdings
Vorsicht geboten. Transparenz und Good Gover-
nance gehören nicht unbedingt zu dem boomen-
den „FDI-Geschäft“. Einigermaßen gesichert sind
Landnahmen in Äthiopien (4 Bio.USD-Investment
aus Indien für Landwirtschaft, Blumen, Zucker);
Madagaskar (1,3 Mio. ha Landpachtung durch ei-
nen Investor aus Süd-Korea für Maisanbau); Mali:
100.000 ha Landleasing durch einen libyschen
Investor für Reisproduktion; Sudan: 690.000 ha
Landpachtung durch einen Investor aus Süd-
korea (Weizen). Weitere eindrucksvolle Beispiele
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stellen Tansania, Sambia und Kambodscha dar.
In Tansania wurden 500.000 ha Land zu bislang
unbekanntem Zweck von Investoren aus Saudi-
Arabien gepachtet, während in Sambia 2 Mio. ha
Ackerboden von chinesischen Investoren geleast
wurden zum Zwecke des Jatropha-Anbaus (Ener-
giepflanzenplantagen; Biosprit). In Kambodscha
schlagen u. a. eine 100.000 ha Landpacht durch
vietnamesische Investoren (Kautschukplantagen)
sowie eine 315.000 ha umfassende „Economic
Land Concession (ELC)“ für ein einheimisches
Unternehmen zu Buche.3 In Kambodscha machen
die ELC immerhin schon 36 % des der Bevölke-
rung zur Verfügung stehenden fruchtbaren Acker-
landes aus (siehe Tabelle 1). Im Durchschnitt sind
allerdings lediglich 10% der ELC-Flächen genutzt;
die restlichen Böden liegen vertragswidrig brach.
Wird eine ELC durch ein Firmenkonglomerat – etwa
ein Joint Venture – erworben, können die Unter-
nehmensanteile innerhalb eines solchen Konsor-
tiums gehandelt werden. Es steht daher zu ver-
muten, dass ein überwiegender Teil der ELC-
Anteile aus rein spekulativen Gründen beantragt
und gehalten wird.

Die effektive Umsetzung von Landreformen ist
besonders wichtig, um kleinbäuerlichen und in-
digenen Familien und Gemeinden entsprechende
Rechtssicherheit in Zugang und Nutzung des
Bodens zu gewährleisten. Die Beispiele Brasilien
und Paraguay zeigen jedoch, dass Landreformen
auch bei hierzu positiv eingestellten Regierun-
gen sehr schwer gegen die Interessen der Groß-
grundbesitzer sowie bei weiterhin bestehenden
Patronage-Strukturen durchzusetzen sind. Einen
weiteren Anknüpfungspunkt bietet sich für afri-
kanische Staaten in der stärkeren Einbindung der
Afrikanischen Union (AU) in die internationale
Diskussion um land grabbing an. Die AU könnte
z. B. Fonds für Staaten schaffen, die ausländi-
schen Regierungen und Investoren entsprechen-
des Ackerland zur Verfügung stellen. Derartige
Fonds oder auch Foren könnten sich auf gemein-
same Regeln und Bedingungen verständigen, so
dass zumindest der aktuelle „Unterbieterwettbe-
werb“ im Sektor der FDI weitest möglich einge-
dämmt wird.4

3 Folgen und Opfer des 
land grabbings: 
Wem gehört das Land?

Das Problem des sozial ausgewogenen Land-
zugangs ist in Asien, Afrika und Lateinamerika
unverändert drängend und wird sich in naher
Zukunft noch erheblich verschärfen. Auf Grund
des rasanten Bevölkerungswachstums werden
dort viele Menschen im familiengründungsfähi-
gen Alter neu in den Bodenmarkt eintreten und
Wohnung sowie fruchtbares Landwirtschaftsland
zur Ernährungssicherung benötigen, wenn sie
auf Grund der derzeitigen Wirtschaftskrise und
ihrer langfristigen Folgewirkungen keine aus-
kömmliche Beschäftigung in der Industrie finden
sollten. Im Augenblick ist völlig unklar, wie die-
se Land-Nachfrage auch nur annähernd befrie-
digt werden kann. Landreformen – manchmal auch
als „Bodenbesitzreformen“ bezeichnet – zielen in
erster Linie ab auf die Umgestaltung bestehen-
der Eigentums- und Nutzungsrechte am Grund und
Boden unter der Prämisse der Schaffung von „te-
nure security“, also von sicheren Nutzungsrech-
ten. Von besonderer Wichtigkeit bei jeder Land-

Year 2010 ha             Total

Total Area of
Cambodia 18.103.500

Agricultural Land 05.356.000 30% of total area

Fertile Land 03.807.000 21% of total area

Economic Land 01.400.000 19% of agricul-
Concessions (ELC) ture land 

36% of fertile land

Foreign Direct 
Investments (FDI) 00.300.000 29% of ELC

Wood production 00.108.368 36% of FDI

Agro fuels, espe-
cially Jatropha 000.91.200 30% of FDI

Food production 000.66.400 22% of FDI

Others 000.35.000 12 % of FDI

Tabelle 1: Foreign Direct Investments (FDI) und
Economic Land Concessions (ELC) in Kambodscha 

(Quellen: http://www.mekong.net/cambodia/facts.htm; 
http://www.maff.gov.  kh/elc; eigene Berechnungen)
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reform ist mithin ihr eigentumspolitischer Über-
bau, der die Vielfalt der Eigentums-, Besitz- und
Leasingrechte widerspiegelt sowie die Bodenord-
nung nebst ihrer Weiterentwicklung und Anpas-
sung.

Das Raumbeispiel Kambodscha macht auf ein-
drucksvolle Weise klar, dass Landreformen weit
mehr umfassen als lediglich die technische –
gleichsam „neutral-unpolitische“ – sowie finan-
zielle Förderung der Erstellung von Grundbuch-
und Katastersystemen. Geber sollten ihr Augen-
merk daher zukünftig verstärkt auf die bodenpo-
litische Seite von Landreform und Landmanage-
ment richten und entsprechende angewandte
Forschung unterstützen.5 Auch das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) ist aufgefordert, seinen
Förderansatz für Land orientierte Projekte eigen-
tumspolitischer als bislang auszurichten. Wie
muss ein national konsentiertes Landrecht zuge-
schnitten sein, damit Vertreibungen, Umsied-
lungen, willkürliche Enteignung ohne Kompensa-
tionszahlung und land grabbing vermieden wer-
den, so dass Sicherheit der Nutzungsrechte für
die lokale Bevölkerung gewährleistet ist? 

Das Land befindet sich rechtlich oftmals zwar
weiterhin noch im Staatseigentum, kann aber
Privaten zu deren Nutzung zunächst durch Pacht-
und Leasingverträge überlassen werden und spä-
ter durch Verkauf in „volles“ Privateigentum um-
gewandelt werden (z.B. Kambodscha). Bei derar-
tigen Eigentumstransaktionen stellen sich analo-
ge Probleme wie bei der Enteignung: Nach wel-
chen Kriterien entscheidet sich, wann ein In-
teresse der jeweiligen Staaten nicht oder nicht
mehr vorliegt, und der betreffende Boden folg-
lich privatisiert werden darf? Vor allem: Welche
Institution entscheidet hierüber? Es gibt in vie-
len Staaten bislang noch keine verlässliche
Übersicht über die öffentlichen Grundstücke so-
wie über Nutzungsrechte an ihnen wie etwa
Holz-, Jagd- oder Fischereirechte. Die Staaten
haben keine kohärente eigentumspolitische Stra-
tegie. Vermögensübertragungen wie etwa Grund-
stücksverkäufe aus dem öffentlichen Portfolio
geschehen nicht selten rein willkürlich – kurz-
um: es herrscht eigentumsrechtliche und eigen-
tumspolitische Ver(w)irrung. Landgesetze und

Verfassungen stellen einerseits die Basis für die
Schaffung und den Schutz von Staatseigentum,
Privateigentum, Besitzrechten und Leasing sowie
für die Maßnahmen der Registrierung dieser
Rechte dar. Andererseits nehmen viele Länder
ihren ordnungspolitischen Auftrag, der sich aus
dem Grundsatz „Privateigentum verpflichtet“ er-
gibt, (noch) nicht hinreichend genug wahr. Die
Rahmen gebende Gesetzgebung, die Verwaltung
und die Jurisdiktion stellen sich nach wie vor
als intransparent und nicht unabhängig dar.
Wichtige bodenpolitische und planungsrechtliche
Entscheidungen erfolgen im Schatten des Rechts,
wodurch überhaupt erst die Grundlagen für land
grabbing geschaffen werden. Der Grundstücksei-
gentümerwechsel erfolgt oftmals auf der Basis
politischer und persönlicher Patronage innerhalb
der vom Staat faktisch nicht kontrollierten – da-
mit weitgehend straflosen – „rich and powerful
people“ 6 und folgt damit einer unheilvollen Ver-
quickung von politischen Entscheidungsträgern,
Planungsbehörden und einflussreichen Projekt-
entwicklern. All diese Tatbestände führen zu ei-
ner keineswegs nachhaltigen Bodenpolitik, die
idealiter „Good Governance“-Grundsätzen gehorcht.

4    Landreformen als Wege zur 
Vermeidung von land grabbing

Eine innovative Variante zur Weiterentwick-
lung und Anpassung des Planungssystems, der
Bodenordnung und des Bodenrechts in den von
land grabbing betroffenen Staaten stellt das
Modell eines „Sozialen Nutzungsrechts“ („Social
Tenure Domain Model“; STDM) dar. Das STDM
zielt ab auf die rechtliche Anerkennung und vor
allem auf die technische Registrierung flexibler
Landnutzungsrechte zu Gunsten unterprivilegier-
ter ländlicher Bevölkerungsteile, die aus Kosten-
gründen keinen Zugang zu „vollen“ Privateigen-
tumsrechten nebst zugehöriger Landtitel haben,
denen ein solcher Zugang verwehrt wird oder 
die in akute Landkonflikte involviert sind.7 Die
Nutzungsrechte sind als ein flexibles „Konti-
nuum“ zu verstehen (siehe Abbildung 1), das
den Bogen von informellen hin zu formellen
Landrechten spannt; die Rechte ändern sich je
nach Erfordernis und Situation. 
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Das klassische individualisierte Bodenprivat-
eigentum stellt gleichsam den Ausnahmefall dar.
Das STDM ist jedoch nicht als global rechtsver-
bindlicher Rahmen oder gar als „Schablone“ der
Anerkennung von (Gruppen-)Eigentums-, Besitz-
oder Leasingrechten zu interpretieren. Für Ent-
wicklungsländer könnte das STDM aber durchaus
eine Bereicherung und eine sinnvolle Alternative
zur herkömmlichen systematischen, langwierigen
und aufwendigen Landregistrierung bedeuten und
einen wertvollen Beitrag zur „tenure security“
jenseits des vollen Privateigentums in informel-
len und/oder Landkonfliktgebieten leisten. Ent-
sprechenden politischen Willen zur Anerkennung
der Landnutzungsrechte vorausgesetzt, könnte
STDM dazu beitragen, das insbesondere in den
agrarisch geprägten Bereichen akute Problem der
Vertreibung und Umsiedlung der dortigen Land-
titellosen Bevölkerung zumindest etwas abzu-
schwächen. Eine Lösung für das Bodenrechts-
problem könnte darin bestehen, dass lokale
Genossenschaften, Land Trusts oder Allmenden
STDM-Rechte und einen entsprechenden Titel er-
werben. Das dann entstehende soziale Nutzungs-
recht in Form von Communal Land Rights müsste
in einem Register verzeichnet sein und durch
kommunale rechtsverbindliche Planung begleitet
werden. Das STDM-Register braucht aus Kosten-
und Praktikabilitätsgründen kein vollwertiges und
in allen Einzelheiten ausdifferenziertes Kataster
zu sein. Entscheidend ist die rechtliche und po-
litische Anerkennung jener Nutzungsrechte. Zwar
gibt es in zahlreichen Staaten bereits erste „So-
cial Housing“-Programme für informelle Sied-

lungsgebiete. Über deren Erfolgsaussichten herr-
scht aber Ungewissheit, die vor allem mit der
unklaren Eigentumssituation vieler Grundstücke
zu tun hat. Gemeinschaftliche Bodennutzungen
sind zukünftig als zentraler Baustein der ländli-
chen Entwicklung wesentlich effizienter als bis-
lang zu fördern. Umfassende politische Überzeu-
gungsarbeit für den innovativen Einsatz gemein-
schaftlicher Organisationsformen wie etwa Ge-
nossenschaften innerhalb der Landreform-Pro-
gramme der Entwicklungszusammenarbeit – bei-
spielsweise in Namibia, Kambodscha und Laos –
ist unbedingt erforderlich. Produktions-, Einkaufs-
und Kreditgenossenschaften befinden sich oft-
mals immer noch im Anfangsstadium. Sie könn-
ten im Rahmen der ländlichen Entwicklung und
lokalen privaten Wirtschaftsförderung als land-
wirtschaftliche Erzeugergenossenschaften ge-
gründet werden, sodass insofern solidarisches
Eigentum an den Produktionsmitteln entstünde.
Zusammenfassend dargestellt, bietet sich zur
Eindämmung von land grabbing der in Tabelle 2
skizzierte „Instrumentenmix“ an.

Die Erstellung eines einheitlichen Bodenrechts-
rahmens für Landreformen und Landpolitiken ist
essenziell, um das gegenwärtige Defizit hinsicht-
lich einer systematischen Aufstellung bzw. Über-
sicht über die vorfindlichen Landrechtsstruktu-
ren abzubauen. Wichtig ist ferner die Herbeifüh-
rung eines Ausgleichs zwischen Privat- und Ge-
meineigentum und die Weiterentwicklung der kol-
lektiven Landtitel nebst einer kommunal-partizi-
pativen Planung (bspw. Communal Land Rights in
Verbindung mit dem Social Tenure Domain Model;
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Abbildung 1: Das Kontinuum der Landnutzungsrechte als STDM



Recht Eindämmung von land grabbing 
durch Verfassungsrecht, Boden-, 
Planungs-, Gesellschafts-,
Genossenschafts- und Steuerrecht; 
kommunales Eigentum

Ökonomie Eindämmung von land grabbing 
durch Steuern und Abgaben zur 
Abschöpfung der „windfall profits“ 
aus der Boden- und Rohstoffnut-
zung, durch Subventionen, Vers-
teigerungen, Securitization 
(Verbriefung) und durch (Mikro-) 
Kreditvergabe; Bodenwertsteuer

Raumplanung Eindämmung von land grabbing 
durch die Aufstellung von Land-
nutzungsplänen auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene 

Kooperation/ Eindämmung von land grabbing
Gemeinwesen- durch öffentliche Bodenfonds, 
ökonomie (Produktions-) Genossenschaften, 

Allmenden, Commons, Stiftungen, 
Vereine, (Land-)Trusts und private 
Kapitalgesellschaften

Information Eindämmung von land grabbing 
durch systematische Registrierung 
der Nutzungsrechte, Katasterisie-
rung, digitalisierte Grundbücher 
sowie (3D-)Fernerkundung und 
Geoinformation

Tabelle 2: Instrumentenmix zur Eindämmung 
von weltweitem land grabbing 
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siehe oben Abbildung 1). Bodenrecht, soziale Bo-
denpolitik und Planung für Gemeinschaftsressour-
cen wie Land (aber auch für andere nicht-vermehr-
bare Naturgüter und Rohstoffe) sind dann Gemein-
wohl und „solidarity/community“ fördernd, wenn
sie durch rechtliche und ökonomische Instrumente,
durch Regelungen und unternehmerische Gesell-
schaftsformen wie Gemeineigentum, Commons und
Allmenden, oder Genossenschaften Sozialkapital
bilden. Gerade vor dem Hintergrund einer zukunfts-
fähigen Bewirtschaftung des Gemeinschaftsgutes
„Land“, zur Reduzierung des urban sprawl, für eine
zukunftsfähige Raumplanung und Bodenpolitik zur

Regulierung und Kontrolle des land grabbing, zur
Armutsreduzierung und Sicherstellung der Nah-
rungsmittelversorgung müsste die Debatte um die
Weiterentwicklung der Nutzungs- und Verfügungs-
rechte in Kambodscha nun intensiv von sämtli-
chen im Landsektor engagierten und einflussrei-
chen Gebern geführt werden. Grundstückswerter-
mittlung und ein (Bodenwert-)Steuersystem sind
unabdingbare zusätzliche Elemente einer jeden
Landreform, die für eine sozialgerechte Bodennut-
zung und eine gleichmäßige Verteilung der Land-
nutzungserträge zu sorgen hat.  
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Immanuel Kant: 
Eine Erde für alle Menschen

„Hospitalität (Wirtbarkeit) bedeutet das Recht
eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden
eines anderen wegen nicht feindselig behandelt
zu werden. … Allen Menschen steht ein Besuchs-
recht zu, sich zur Gesellschaft anzubieten ver-
möge des Rechts des gemeinschaftlichen Besit-
zes der Oberfläche der Erde, auf der ... sie sich ...
doch nebeneinander dulden müssen, ursprüng-
lich sich aber niemand an einem Orte der Erde zu
sein mehr Recht hat als der andere. … Die Natur
hat für die Menschen in allen Erdgegenden ge-
sorgt, daselbst leben zu können.“ 

Zum ewigen Frieden (1795), Stuttgart 1984/2008, S. 21-31.




